Ausbildung zum Schweizerischen Feuerwehrinstruktor

(die männlichen Bezeichnungen gelten sinngemäss auch für weibliche Personen)

Die Instruktorenausbildung ist gesamtschweizerisch harmonisiert. Das Zulassungsverfahren wird in

der ganzen Schweiz nach einem neuen einheitlichen Ablauf durchgeführt.

1. Voraussetzungen für die Instruktorenlaufbahn

1.1. Persönliche

Alter: 25 – 38 Jahre

Gute gesundheitliche Verfassung

Interesse an Ausbildungsfragen

Gute soziale und persönliche Kompetenzen

Einverständnis der Familie und zeitliche Verfügbarkeit

Vernetztes / strategisches Denken

1.2. Betriebliche

Zeitliche Verfügbarkeit und Einverständnis des Arbeitgebers.

1.3. Feuerwehrbezogene

Aktive Tätigkeit und Einteilung in einer Feuerwehr

Mehrjährige Ausbildungs- und Einsatzerfahrung

Erfolgreich absolvierte Ausbildung als Einsatzleiter (OF 2) 

Erfolgreich absolvierte Ausbildung als Atemschutzgeräteträger / MS EK
2. Zeitaufwand und Einsatz als Instruktor

Das AFS erwartet einen jährlichen Einsatz als Instruktor in Feuerwehrkursen von rund 5 Tagen.

Die jährlichen Weiterbildungskurse (Instruktorenweiterbildungskurs) ist zwingend zu besuchen (2 Tage).

Die Tätigkeit als Instruktor erfolgt nebenamtlich, gegen Entschädigung, im Milizsystem. Dazu wird ein

Arbeitsvertrag ausgefertigt.

3. Mehrstufiger Werdegang zum Feuerwehrinstruktor

Der 5 stufige Werdegang sieht wie folgt aus:

Schritt 1

Die Anmeldung für den Info- Nachmittag erfolgt durch das Feuerwehrkommando. Nach dem Besuch des Informationsnachmittags erwarten das AFS vom Interessenten eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Referenzen aus der Feuerwehr und Photo. Die Bewerbungsunterlagen sind auf dem Dienstweg an das zuständigen Feuerwehrinspektor der Gebäudeversicherung St. Gallen einzureichen. Mit dem Einreichen dieser Unterlagen wird die Anmeldung definitiv gültig. 

Schritt 2.

Wenn die Minimalanforderungen erfüllt sind, erfolgt eine Einladung für ein halbtägiges theoretisches Auswahlverfahren (Prüfung).
Folgende Punkte werden geprüft:

Strukturiertes Interview, Aufsatz, schriftlicher Test über Fachkenntnisse, Kurzvortrag zu einem

Feuerwehrthema. Nach der Auswertung werden potentielle Bewerber zum nächsten Schritt eingeladen, bzw. ungeeignete Bewerber scheiden aus. Der Entscheid wird schriftlich eröffnet.

Auch hier ist es jedem noch freigestellt zum aussteigen.

Schritt 3

Im Rahmen eines dreitägigen Selektionskurses wird eine umfassende Beurteilung der Bewerber

stattfinden. Beurteilt werden Fachkenntnisse sowie die sozialen und persönlichen Kompetenzen. Dieser Schritt wird von einem Team (Leiter und Beobachter) erfahrener

Feuerwehrexperten geleitet. Am Schluss des Kurses wird mündlich eine Einschätzung abgegeben.

Nach diesem Test werden die Bewerber über das Beurteilungsergebnis und die Zulassung zur weiteren Ausbildung schriftlich orientiert. Wenn die Schritte 1 bis 3 positiv ausgefallen sind, erfolgt ein Aufgebot zum Basiskurs
Schritt 4

5 Tage Basiskurs (Ausbildungsmethodik / Didaktik). Ab Schritt 3 ist es kaum mehr möglich, dass eine Ausscheidung erfolgt. Nach erfolgreichem Abschluss vom Basiskurs erfolgt die Brevetierung noch im gleichen Jahr. 
Schritt 5

6 Tage Instruktorenkurs Einsatztechnik – Einsatztaktik im Feuerwehrdienst

Dieser Kurs ist als Erweiterung des Wissens anzusehen, dem gleich gestellt ist auch der Maschinisten Instruktorenkurs. 
Obligatorische Weiterbildung zum Erhalt des Diploms

Alle 4 Jahre erfolgt in einem zweitägigen, schweizerischen Weiterbildungskurs die Erneuerung des

Diploms. Es muss eine minimale Instruktorentätigkeit nachgewiesen werden, sonst erfolgt eine

Löschung im zentralen Instruktorenregister.

